
NEIN

Standort im Altlastenverdachts-
flächen-Kataster (VFK)

Standort im Kataster
der belasteten Standorte (KbS)

Erstellung des Katasters
gemäss Art. 5 AltlV

Standort
unbelastet

Standort
belastet

Standortabklärung mit
Nachweis gemäss Art. 3 AltlV

Voruntersuchung (Art. 7 AltlV)
mit Nachweis gemäss Art. 3 AltlV

Untersuchungs-
bedarf

(Art. 5 AltlV)

Prüfung
Beurteilung
(Art. 8 AltlV)

belastete
Bauabfälle

Schlussbericht/
Dokumentation
der Überwa-

chung und evtl.
Langzeitüber-
wachung oder
Antrag auf
Löschung1

Sanierungsberich
t und evtl. Lang-
zeitüberwachung
oder Antrag auf
Neubeurteilung/

Löschung1

Fall III "überwachungs-/

sanierungsbedürftig"

Ausführung des
Bauvorhabens

inklusive
Entsorgung be-
lasteter Bau-

abfälle

evtl. Antrag
auf Löschung1

Schlussbericht
und

evtl. Antrag auf
Löschung1

Einteilung der belasteten
Standorte

(Art. 5 Abs. 4 AltlV)

Prüfung der Unterlagen
Beurteilung der

Überwachungs- und
Sanierungsbedürftigkeit

(Art. 8 AltlV)

Prüfung und Stellungnahme

Beurteilung und Festlegung
der Sanierungsziele/
-massnahmen etc.
(Art. 18 AltlV)

Zustimmung zum
Bauvorhaben

Prüfung,
Zustimmung

zur Baufreigabe

Prüfung, Stellungnahme
Genehmigung und evtl.
Katasternachführung

Fall I

"unbelastet"

Fall II

"belastet"

Zuständigkeit

Bauherrschaft

Zuständigkeit

Baudirektion/AWEL

Standort-

kategorien

Einzureichen

beim AWEL

Möglicher Weg bei

freiwilliger Standort-

abklärung

Nachweis gemäss

Art. 3 AltlV:

1  Antrag auf Löschung

   möglich für unbelastete Standorte oder

   nach vollständiger Dekontaminierung.

Ausführung des
Bauvorhabens

Standort
überwachungs-

bedürftig

Entsorgungs-
konzept und

Überwachungs-
konzept

Ausführung des
Bauvorhabens
inkl. Entsorgung
belasteter Bau-
abfälle und Über-

wachung

Ausführung des
Bauvorhabens
und Sanierung
inkl. Entsorgung
belasteter Bau-
abfälle und Über-

wachung

Ausführungs-
konzept für die
Sanierung

Sanierungs-
projekt

(Art. 17 und 24
AltlV)

Detailunter-
suchung

(Art. 14 und 24
AltlV)

Standort
sanierungsbe-

dürftig

Mitteilung

Entsorgungs-
konzept

NEIN JA

JA

AltlastenrechtAbfallrecht

Standort ist und wird durch das

Vorhaben nicht sanierungsbedürftig.

a.

b.

Legende

Vorhaben erschwert spätere Sanierung

nicht wesentlich oder Standort wird,

soweit durch das Bauvorhaben verändert,

gleichzeitig saniert.

Quelle: AWEL 2004: Bauen auf belasteten Standorten


